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Vertrag über die Bereitstellung von Software 

(Stand: 22.08.2022) 

 

 

z w i s c h e n 

 

der VisualEvents GmbH & Co. KG, Nobelstraße 3-5, 41189 Mönchengladbach 

- im folgenden VisualEvents genannt - 

 

und 

 

- Kunde - 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Diese Vertragsbedingungen gelten für die Nutzung der Software durch den 
Kunden gemäß der aktuellen Produktbeschreibung. 

(2) Die Software wird von VisualEvents als webbasierte SaaS- bzw. Cloud-Lösung 
betrieben. Dem Kunden wird ermöglicht, die auf den Servern von VisualEvents 
bzw. eines von VisualEvents beauftragten Dienstleisters gespeicherte und 
ablaufende Software über eine Internetverbindung während der Laufzeit dieses 
Vertrags für eigene Zwecke zu nutzen und seine Daten mit ihrer Hilfe zu 
speichern und zu verarbeiten und Elemente der Software, etwa 
Anmeldemasken, in seine eigene Webseite einzubinden. 

(3) Diese Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Vertragsbedingungen des 
Kunden finden keine Anwendung. Gegenbestätigungen des Kunden unter 
Hinweis auf seine eigenen Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich 
widersprochen. 

 

§ 2 Registrierung, Zustandekommen des Nutzungsvertrags 

(1) Ein Vertrag kommt durch das Angebot des Kunden in Form einer Bestellung auf 
der Grundlage eines vorherigen Angebots von VisualEvents und der 
anschließenden Auftragsbestätigung durch VisualEvents wirksam zustande. 
 

(2) Ein Vertrag kommt auch zustande, wenn ohne vorherige Auftragsbestätigung 
binnen 8 Tagen die Lieferung oder Leistung gemäß der Kundenbestellung 
durch VisualEvents erfolgt und dazu eine entsprechende Rechnung an den 
Kunden versandt wird. 
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§ 3 Art und Umfang der Leistung 

(1) VisualEvents stellt dem Kunden die Software in ihrer jeweils aktuellsten Version 
am Routerausgang des Rechenzentrums, in dem der Server mit der Software 
steht („Übergabepunkt“), zur Nutzung bereit. Die Software, die für die Nutzung 
erforderliche Rechenleistung und der erforderliche Speicher- und 
Datenverarbeitungsplatz werden von VisualEvents bereitgestellt. VisualEvents 
schuldet jedoch nicht die Herstellung und Aufrechterhaltung der 
Datenverbindung zwischen den IT-Systemen des Kunden und dem 
beschriebenen Übergabepunkt. 

(2) VisualEvents ist nicht zur Vornahme von Individual- und Sonderentwicklungen 
verpflichtet. Die Leistung besteht in der Bereitstellung eines Standard-Systems. 
Updates der Software sind vom SaaS-Vertrag miterfasst. Es entstehen somit 
keine Mehrkosten für den Kunden. VisualEvents behält sich diesbezüglich das 
Recht vor, jederzeit auch ohne Absprache, in Verbindung mit einer 
entsprechenden Vorankündigung eine sog. „Downtime“ zum Zwecke eines 
Updates durchzuführen.  

(3) Soweit die Software ausschließlich auf den Servern von VisualEvents oder 
eines von VisualEvents beauftragten Dienstleisters abläuft, bedarf der Kunde 
keiner urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der Software, und VisualEvents 
räumt auch keine solchen Rechte ein. VisualEvents räumt dem Kunden aber für 
die Laufzeit des Vertrags das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und 
zeitlich auf die Dauer des Nutzungsvertrags beschränkte Recht ein, die 
Benutzeroberfläche der Software zur Anzeige auf dem Bildschirm in den 
Arbeitsspeicher der vertragsgemäß hierfür verwendeten Endgeräte zu laden 
und die dabei entstehenden Vervielfältigungen der Benutzeroberfläche 
vorzunehmen. 

 

§ 4 Verfügbarkeit der Software 

(1) VisualEvents weist den Kunden darauf hin, dass Einschränkungen oder 
Beeinträchtigungen der erbrachten Dienste entstehen können, die außerhalb 
des Einflussbereichs von VisualEvents liegen. Hierunter fallen insbesondere 
Handlungen von Dritten, die nicht im Auftrag von VisualEvents handeln, von 
VisualEvents nicht beeinflussbare technische Bedingungen des Internets 
sowie höhere Gewalt. Auch die vom Kunden genutzte Hard- und Software und 
technische Infrastruktur kann Einfluss auf die Leistungen von VisualEvents 
haben. Soweit derartige Umstände Einfluss auf die Verfügbarkeit oder 
Funktionalität der von VisualEvents erbrachten Leistung haben, hat dies keine 
Auswirkung auf die Vertragsgemäßheit der erbrachten Leistungen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, Funktionsausfälle, -störungen oder -
beeinträchtigungen der Software unverzüglich und so präzise wie möglich bei 
VisualEvents anzuzeigen. Unterlässt der Kunde diese Mitwirkung, gilt § 536c 
BGB entsprechend. 

(3) Die Verfügbarkeit der jeweils vereinbarten Dienste beträgt 98,5 % im 
Jahresdurchschnitt einschließlich Wartungsarbeiten, jedoch darf die 
Verfügbarkeit nicht länger als zwei Kalendertage in Folge beeinträchtigt oder 
unterbrochen sein. 
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§ 5 Rechte zur Datenverarbeitung, Datensicherung 

(1) VisualEvents hält sich an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 
VisualEvents ist insoweit nicht Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-
GVO. 

(2) Der Kunde räumt VisualEvents für die Zwecke der Vertragsdurchführung das 
Recht ein, die von VisualEvents für den Kunden zu speichernden Daten 
vervielfältigen zu dürfen, soweit dies zur Erbringung der nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen erforderlich ist. VisualEvents ist auch berechtigt, die 
Daten in einem Ausfallsystem bzw. separaten Ausfallrechenzentrum 
vorzuhalten. Zur Beseitigung von Störungen ist VisualEvents ferner berechtigt, 
Änderungen an der Struktur der Daten oder dem Datenformat vorzunehmen. 

(3) Es obliegt dem Kunden, nach jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand 
durch ihn bzw. seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, 
eine Datensicherung (Backup-Verfahren) durchzuführen, wobei Daten, die auf 
den Servern von VisualEvents abgelegt sind, nicht auf diesen 
sicherungsgespeichert werden dürfen. Der Kunde hat eine vollständige 
Datensicherung insbesondere vor jedem Beginn der Leistungen von 
VisualEvents oder vor der Installation von Hard- oder Software durchzuführen. 
Der Kunde ist im Übrigen verpflichtet jedes Programm/Software sowie 
sonstigen Leistungsbestandteil sorgfältig auf Mangelfreiheit und 
Verwendbarkeit in seiner konkreten Situation zu testen, bevor er mit der 
operativen Nutzung beginnt. 

(4) Wenn und soweit der Kunde auf von VisualEvents technisch verantworteten IT-
Systemen personenbezogene Daten Dritter verarbeitet, ist in der Regel eine 
Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO 
abzuschließen. 

 

§ 6 Support 

(1) Ein Supportfall liegt vor, wenn die Software die vertragsgemäßen Funktionen 
gemäß der Produktbeschreibung nicht erfüllt. 

(2) Meldet der Kunde einen Supportfall, so hat er eine möglichst detaillierte 
Beschreibung der jeweiligen Funktionsstörung zu liefern, um eine möglichst 
effiziente Fehlerbeseitigung zu ermöglichen. 

(3) Die Meldung erfolgt per E-Mail und nur zu den üblichen Bürozeiten (montags 
bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr). Der Umfang des Supports richtet sich nach 
den ergänzenden Regelungen im aktuellen SLA („Service Level Agreement“). 

 

§ 7 Vergütung 

(1) Der Kunde verpflichtet sich, VisualEvents für die Überlassung der Software und 
die Einräumung des Speicherplatzes das vereinbarte monatliche Entgelt zzgl. 
gesetzlicher MwSt. zu bezahlen. Sofern nicht anders vereinbart, richtet sich die 
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Vergütung nach der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von 
VisualEvents. 

(2) Einwendungen gegen die Abrechnung der von VisualEvents erbrachten 
Leistungen hat der Kunde innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang 
der Rechnung schriftlich bei der auf der Rechnung angegebenen Stelle zu 
erheben. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt die Abrechnung als vom 
Kunden genehmigt. VisualEvents wird den Kunden mit Übersendung der 
Rechnung auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

 

§ 8 Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Der Kunde wird VisualEvents bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen 
in angemessenem Umfang unterstützen. 

(2) Die ordnungsgemäße und regelmäßige Sicherung seiner Daten obliegt dem 
Kunden. Das gilt auch für VisualEvents im Zuge der Vertragsabwicklung 
überlassene Unterlagen. 

(3) Für die Nutzung der Software müssen die sich aus der Produktbeschreibung 
ergebenden Systemvoraussetzungen beim Kunden erfüllt sein. Der Kunde trägt 
hierfür selbst die Verantwortung. 

(4) Soweit der Kunde VisualEvents geschützte Inhalte überlässt (z.B. Grafiken, 
Marken und sonstige urheber- oder markenrechtlich geschützte Inhalte), räumt 
er VisualEvents sämtliche für die Durchführung der vertraglichen Vereinbarung 
erforderlichen Rechte ein. Das umfasst insbesondere das Recht, die 
entsprechenden Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Kunde 
versichert in diesem Zusammenhang, dass er alle erforderlichen Rechte an 
überlassenen Kundenmaterialien besitzt, um VisualEvents die entsprechenden 
Rechte einzuräumen. 

(5) Der Kunde wird für den Zugriff auf die Nutzung der SaaS-Dienste selbst eine 
„User ID“ und ein Passwort generieren, die zur weiteren Nutzung der SaaS-
Dienste erforderlich sind. Der Kunde ist verpflichtet, „User ID“ und Passwort 
geheim zu halten und Dritten gegenüber nicht zugänglich zu machen 

(6) Der Kunde hat die ihm zur Verfügung gestellten Zugangsdaten geheim zu 
halten und dafür zu sorgen, dass etwaige Mitarbeiter, denen Zugangsdaten zur 
Verfügung gestellt werden, dies ebenfalls tun. Die Leistung von VisualEvents 
darf Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden, soweit das nicht von den 
Parteien ausdrücklich vereinbart wurde. 

(7) Der Kunde ist verpflichtet, seine Daten und Informationen vor der Eingabe auf 
Viren oder sonstige schädliche Komponenten zu prüfen und hierzu dem Stand 
der Technik entsprechende Virenschutzprogramme einzusetzen. 

 

§ 9 Gewährleistung 

Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung in 
Mietverträgen. Die §§ 536b BGB (Kenntnis des Mieters vom Mangel bei 
Vertragsschluss oder Annahme), 536c BGB (Während der Mietzeit auftretende 
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Mängel; Mängelanzeige durch den Mieter) finden Anwendung. Die Anwendung 
des § 536a Abs. 2 BGB (Selbstbeseitigungsrecht des Mieters) ist jedoch 
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch die Anwendung von § 536a Abs. 1 
BGB (Schadensersatzpflicht des Vermieters), soweit die Norm eine 
verschuldensunabhängige Haftung vorsieht. 

§ 10 Haftung und Schadensersatz 

(1) VisualEvents garantiert die Funktions- und die Betriebsbereitschaft der SaaS- 
Dienste nach den Bestimmungen dieses Vertrages. 

(2) Für den Fall, dass Leistungen von VisualEvents von unberechtigten Dritten 
unter Verwendung der Zugangsdaten des Kunden in Anspruch genommen 
werden, haftet der Kunde für dadurch anfallende Entgelte im Rahmen der 
zivilrechtlichen Haftung bis zum Eingang des Kundenauftrages zur Änderung 
der Zugangsdaten oder der Meldung des Verlusts oder Diebstahls, sofern den 
Kunden am Zugriff des unberechtigten Dritten ein Verschulden trifft. 

(3) VisualEvents ist zur sofortigen Sperre des Speicherplatzes berechtigt, wenn 
der begründete Verdacht besteht, dass die gespeicherten Daten rechtswidrig 
sind und/oder Rechte Dritter verletzen. Ein begründeter Verdacht für eine 
Rechtswidrigkeit und/oder eine Rechtsverletzung liegt insbesondere dann vor, 
wenn Gerichte, Behörden und/oder sonstige Dritte VisualEvents davon in 
Kenntnis setzen. VisualEvents hat den Kunden von der Sperre und dem Grund 
hierfür unverzüglich zu verständigen. Die Sperre ist aufzuheben, sobald der 
Verdacht entkräftet ist. 

(4) Schadensersatzansprüche gegen VisualEvents sind unabhängig vom 
Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, VisualEvents, seine gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet VisualEvents nur, wenn eine der 
vertragswesentlichen Pflichten durch VisualEvents, seine gesetzlichen 
Vertreter oder leitende Angestellte oder Erfüllungsgehilfen verletzt wurde. 
VisualEvents haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren 
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Vertragswesentliche 
Pflichten sind solche Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die 
entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung 
der Kunde vertrauen darf. 

(5) Für den Verlust von Daten haftet VisualEvents insoweit nicht, als der Schaden 
darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen 
durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten 
mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 

(6) VisualEvents haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
durch VisualEvents, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  

 

§ 11 Kundendaten und Freistellung von Ansprüchen Dritter 

(1) VisualEvents speichert als technischer Dienstleister Inhalte und Daten für den 
Kunden, die dieser bei der Nutzung der Software eingibt, speichert und zum 
Abruf bereitstellt. Der Kunde verpflichtet sich gegenüber VisualEvents, keine 
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strafbaren oder sonst absolut oder im Verhältnis zu einzelnen Dritten 
rechtswidrigen Inhalte und Daten einzustellen und keine Viren oder sonstige 
Schadsoftware enthaltenden Programme im Zusammenhang mit der Software 
zu nutzen. Insbesondere verpflichtet er sich, die Software nicht zum Angebot 
rechtswidriger Dienstleistungen oder Waren zu nutzen. Der Kunde ist im 
Hinblick auf personenbezogene Daten von sich und seinen Nutzern 
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO und hat daher stets zu prüfen, ob 
die Verarbeitung solcher Daten über die Nutzung der Software von 
entsprechenden Erlaubnistatbeständen getragen ist. 

(2) Der Kunde ist für sämtliche von ihm oder seinen Nutzern verwendeten Inhalte 
und verarbeiteten Daten sowie die hierfür etwa erforderlichen Rechtspositionen 
allein verantwortlich. VisualEvents nimmt von Inhalten des Kunden oder seiner 
Nutzer keine Kenntnis und prüft die mit der Software genutzten Inhalte 
grundsätzlich nicht. 

(3) Der Kunde verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, VisualEvents von jeder 
Haftung und jeglichen Kosten, einschließlich möglicher und tatsächlicher 
Kosten eines gerichtlichen Verfahrens, freizustellen, falls VisualEvents von 
Dritten, auch von Mitarbeitern des Kunden persönlich, infolge von behaupteten 
Handlungen oder Unterlassungen des Kunden in Anspruch genommen wird. 
VisualEvents wird den Kunden über die Inanspruchnahme unterrichten und 
ihm, soweit dies rechtlich möglich ist, Gelegenheit zur Abwehr des geltend 
gemachten Anspruchs geben. Gleichzeitig wird der Kunde VisualEvents 
unverzüglich alle ihm verfügbaren Informationen über den Sachverhalt, der 
Gegenstand der Inanspruchnahme ist, vollständig mitteilen. 

(4) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche von VisualEvents bleiben 
unberührt. 

 

§ 12 Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrags 

(1) Die Vertragslaufzeit wird für eine Dauer von 24 Monaten geschlossen.  

(2) Der Vertrag verlängert sich über diesen Zeitraum hinaus um jeweils weitere 12 
Monate, wenn er nicht durch einen eingeschriebenen Brief spätestens 8 
Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Maßgebend für die Kündigungsfrist ist das 
durch den Poststempel dokumentierte Aufgabedatum des Briefes zur Post. Im 
Falle der Verlängerung des Vertrages berechnet VisualEvents dem Kunden 
durch Zusendung einer Rechnung den Preis unverzüglich. Kommt der Kunde 
seiner Zahlungsverpflichtung auch nach der ersten Mahnung des 
Rechnungsbetrages binnen 10 Tagen nicht nach, so ist VisualEvents 
berechtigt, zugleich mit der zweiten Mahnung den Vertrag fristlos zu kündigen. 

(3) Nach Beendigung des Vertrags hat VisualEvents sämtliche vom Kunden 
überlassenen und sich noch im Besitz von VisualEvents befindlichen 
Unterlagen sowie Datenträger, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden 
Vertrag stehen, an den Kunden zurückzugeben und die bei VisualEvents 
gespeicherten Daten zu löschen, soweit keine Aufbewahrungspflichten oder -
rechte bestehen. 
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§ 13 Vertraulichkeit 

(1) Die Parteien sind verpflichtet, alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
bekannt gewordenen oder bekannt werdenden Informationen über die jeweils 
andere Partei, die als vertraulich gekennzeichnet werden oder anhand sonstiger 
Umstände als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (im Folgenden: 
„vertrauliche Informationen“) erkennbar sind, dauerhaft geheim zu halten, nicht 
an Dritte weiterzugeben, aufzuzeichnen oder in anderer Weise zu verwerten, 
sofern die jeweils andere Partei der Offenlegung oder Verwendung nicht 
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat oder die Informationen aufgrund 
Gesetzes, Gerichtsentscheidung oder einer Verwaltungsentscheidung 
offengelegt werden müssen. 

(2) Die Informationen sind dann keine vertraulichen Informationen im Sinne dieser 
Ziffer 13, wenn sie 

■ der anderen Partei bereits zuvor bekannt waren, ohne dass die 
Informationen einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterlegen hätten, 

■ allgemein bekannt sind oder ohne Verletzung der übernommenen 
Vertraulichkeitsverpflichtungen bekannt werden, 

■ der anderen Partei ohne Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung 
von einem Dritten offenbart werden. 

(3) Die Verpflichtungen nach dieser Ziffer 13 überdauern das Ende dieser 
Vereinbarung. 

 

§ 14 Übertragung der Rechte und Pflichten 

Die Abtretung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von VisualEvents zulässig. VisualEvents ist 
berechtigt, Dritte mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag zu betrauen. 

 

§ 15 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

(1) Auf vorliegenden Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. 

(2) Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlicher Gerichtsstand 
Mönchengladbach. 

 

§ 16 Sonstiges 

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und 
Zusätze dieses Vertrages haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den 
Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die 
Abänderung dieser Vertragsbestimmung. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die unwirksame 
Bestimmung gilt als durch eine wirksame Regelung ersetzt, die dem 
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wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt im Fall einer Vertragslücke. 

(3) Anlagen, auf die in diesem Vertrag Bezug genommen wird, sind 
Vertragsbestandteil. 


